
Für alle Gemeinden

Bürgerbüro hat zwischen den Jahren geöffnet
Das Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft hat am Mon-

tag, 29. Dezember, und am Dienstag, 30. Dezember, jeweils von
08.00 bis 16.30 Uhr geöffnet. In dieser Zeit kann sich in die Un-
terstützerlisten für die Kommunalwahl eingetragen werden.

Die restlichen Abteilungen der Verwaltungsgemeinschaft Fla-
dungen haben am Montag, 29. Dezember, und Dienstag, 30. De-
zember, geschlossen. Um Beachtung wird gebeten.

Selbstablesung der Wasserzähler
Die Stadt Fladungen, die Gemeinde Hausen und die Ge-

meinde Nordheim haben sich aufgrund der guten Erfahrungen
der letzten Jahre dazu entschlossen, auch dieses Jahr die Was-
serzählerablesung als sogenannte Selbstablesung durchzufüh-
ren. Jeder Hauseigentümer erhält ein Schreiben, auf dem
Zählerstand und Ablesetag zu notieren sind. Der gemeldete Zäh-
lerstand wird zum 31. Dezember 2025 abgerechnet. Eine Hoch-
rechnung aufgrund eines zu früh gemeldeten Zählerstandes
erfolgt nicht. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihren Zählerstand
online zu melden. Entweder nutzen Sie den QR-Code auf dem
Schreiben oder melden Ihren Stand über die Webseite www.buer-
gerserviceportal.de/bayern/vgfladungen unter dem Stichwort
„Wasserzählerablesung“. Zur Meldung des Zählerstandes benö-
tigen Sie die Daten auf dem von uns verschickten Schreiben. Bitte
melden Sie uns den Zählerstand bis spätestens 09. Januar 2026.
Sofern der Zählerstand nicht rechtzeitig gemeldet wird, muss der
Verbrauch geschätzt werden. Es wird um Beachtung gebeten.

Amtliche Bekanntmachungen

Aufgrund eines Schreibfehlers wird die folgende Änderungs-
satzung aus der Sitzung des Gemeinderates Nordheim vom
27.11.2025 korrigiert veröffentlicht:
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Gemeinde
Nordheim
v. d. Rhön

1. Satzung
zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung (FGS)

der Gemeinde Nordheim v.d.Rhön
vom 20.01.2022

Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes
und Art. 20 des Kostengesetzes erlässt die Gemeinde Nordheim
v.d. Rhön folgende Satzung:

§ 1 
§ 2 Absatz 1 erhält folgende neue Fassung:
(1) Die Grabnutzungsgebühr beträgt für

a) eine Einzelgrabstätte 2.580 €
b) eine Doppelgrabstätte 4.580 €
c) ein Urnengrabfach (Urnennische) 180 €
d) eine Familienurnengrabstätte 1.950 €
e) eine Kindergrabstätte 800 €
f) eine Urnenerdgrabstätte 1.100 €
g) eine naturnahe Urnenerdgrabstätte 500 €
h) eine halbanonyme Urnenerdgrabstätte 100 €

§ 2
§ 2a Absatz 1 erhält folgende neue Fassung:

(1) Für die allgemeine Gestaltung, Unterhaltung und Sau-
berhaltung der Friedhöfe wird eine Gebühr erhoben. Die
Friedhofsunterhaltungsgebühren betragen für alle unter § 10
Abs. 1 der Friedhofssatzung genannten Gräber jährlich 40 €.

§ 3
§ 3 wird ersatzlos gestrichen

§ 4
§ 5 erhält folgende neue Fassung:

(1) Für die Erlaubnis, ein Grabmal oder eine sonstige bau-
liche Anlage errichten oder verändern zu dürfen, wird eine Ge-
bühr von 50 € erhoben.

(2) Für die Grabplatte auf einer naturnahen Urnenerdgrab-
stätte werden 630 € erhoben.

(3) Für die Basaltsäule bei halbanonymen Bestattungen
werden 280 € erhoben.

(4) Für die Nischenanlage inklusive Verschlussplatte wer-
den 1.090 € erhoben.

§ 5
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.

Gemeinde Nordheim v.d. Rhön 
Nordheim v.d Rhön, den 16.12.2025
Thomas Fischer
Erster Bürgermeister

Beginn des amtlichen Teils

Ende des amtlichen Teils



Aus dem Rathaus wird berichtet

Alois-Glück-Medaille für Friedolin Link
Im Freistaat Bayern werden Menschen mit herausragendem

Einsatz in der Kommunalpolitik mit der Alois-Glück-Medaille ge-
ehrt. Diese wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen, um

die unermüdliche Arbeit in der Kommunalpolitik als auch das be-
sondere Maß an Inspiration und Motivation für andere zu ehren.

Erster Bürgermeister Friedolin Link erhielt für diese unermüd-
liche Arbeit in der Kommunalpolitik jene besondere Auszeichnung. 

Die Verleihung erfolgte am 11. November 2025 im Bayeri-
schen Landtag.
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Öffnungszeiten Bürgerbüro der
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen:

Montag 08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.30 Uhr
Freitag 08.00 – 12.00 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit
Zentrale: ℡ 09778 / 9191-0
Vorzimmer Bürgermeister/Geschäftsleitung ℡ 09778 / 9191-210
2. Bürgermeister Stadt Fladungen, Pius Müller ℡ 09778 / 9191-300
Bürgermeister Gem. Hausen, Friedolin Link ℡ 09778 / 9191-400
Bürgermeister Gem. Nordheim, Thomas Fischer ℡ 09778 / 9191-500
Bürgerbüro ℡ 09778 / 9191-230
Öffentliche Sicherheit und Ordnung ℡ 09778 / 9191-234
Bauamt ℡ 09778 / 9191-241 o. -242
Techniker ℡ 09778 / 9191-260
Personal/Kindergärten/Rentenangelegenheiten℡ 09778 / 9191-220 o. -221
Kämmerei ℡ 09778 / 9191-252 o. -253
Grund- und Gewerbesteuer ℡09778 / 9191-255
Kasse ℡ 09778 / 9191-254 o. -256

Erscheinungstermine Mitteilungsblatt 2026 Redaktionsschluss

Ausgabe 01/2026 17./18.01.2026 Mittwoch, 07.01.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 02/2026 31.01./01.02.2026 Mittwoch, 21.01.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 03/2026 14./15.02.2026 Mittwoch, 04.02.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 04/2026 28.02./01.03.2026 Mittwoch, 18.02.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 05/2026 14./15.03.2026 Mittwoch, 04.03.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 06/2026 28./29.03.2026 Mittwoch, 18.03.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 07/2026 11./12.04.2026 Dienstag, 31.03.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 08/2026 25./26.04.2026 Mittwoch, 15.04.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 09/2026 09./10.05.2026 Dienstag, 28.04.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 10/2026 23./24.05.2026 Dienstag, 12.05.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 11/2026 06./07.06.2026 Dienstag, 26.05.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 12/2026 20./21.06.2026 Mittwoch, 10.06.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 13/2026 04./05.07.2026 Mittwoch, 24.06.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 14/2026 18./19.07.2026 Mittwoch, 08.07.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 15/2026 01./02.08.2026 Mittwoch, 22.07.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 16/2026 15./16.08.2026 Dienstag, 04.08.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 17/2026 29./30.08.2026 Mittwoch, 19.08.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 18/2026 12./13.09.2026 Mittwoch, 02.09.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 19/2026 26./27.09.2026 Mittwoch, 16.09.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 20/2026 10./11.10.2026 Mittwoch, 30.09.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 21/2026 24./25.10.2026 Mittwoch, 14.10.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 22/2026 07./08.11.2026 Mittwoch, 28.10.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 23/2026 21./22.11.2026 Mittwoch, 11.11.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 24/2026 05./06.12.2026 Mittwoch, 25.11.2026 12.00 Uhr

Ausgabe 25/2026 19./20.12.2026 Dienstag, 08.12.2026 12.00 Uhr
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